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Beschluss- 
vorschlag 

 
Der Gemeinderat Striegistal beschließt die 3. Änderung des Brandschutz-
bedarfsplanes für die Gemeinde Striegistal mit folgendem Inhalt: 
Im Punkt 9.2.1 wird die Beschaffung von zwei Löschfahrzeugen HLF 10 für 
die Ortsfeuerwehren Böhrigen und Pappendorf an erste Stelle gesetzt. Das 
bislang an erster Stelle vorgesehene Feuerwehrgerätehaus Etzdorf rückt 
an zweite Position. Das bisher für die Feuerwehr Böhrigen vorgesehene LF 
4000 wird neu nur noch als LF 3000 in der dritten Position eingereiht. Alle 
weiteren langfristig geplanten Anschaffungen verbleiben in der bisherigen 
Reihenfolge. 
 

Sachverhalt  
Der Gemeindefeuerwehrausschuss tagte am 19. Oktober 2023. Im Proto-
koll zu dieser Sitzung schlägt der Feuerwehrausschuss Änderungen im 
Brandschutzbedarfsplan vor. Da der Freistaat Sachsen eine Sammelbe-
schaffung von Löschfahrzeugen durchführen wird und damit rund 20 Pro-
zent höhere Fördersätze erzielt werden können, sollten zwei Löschfahr-
zeuge HLF 10 für die Ortsfeuerwehren Böhrigen und Pappendorf in die Pri-
orität 1 aufgenommen werden. Das jetzt an erster Stelle stehende Feuer-
wehrgerätehaus Etzdorf soll auf die zweite Position rücken. Das bisher für 
die Feuerwehr Böhrigen vorgesehene LF 4000 soll neu nur noch als LF 
3000 Aufnahme im Plan in der dritten Position finden. Alle weiteren langfris-
tig geplanten Anschaffungen verbleiben in der bisherigen Reihenfolge. 
 

Anlagen  
Finanzielle 
Auswirkungen 

ja/nein 

  ja 
Haushaltstelle Veränderungen durch den Beschluss Gesamtkosten der 

Maßnahme 
Einnahmen 

Mehrkosten Mehreinnahmen gesamt davon  Fördermit-
tel 

      
 


